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Partikuläre Verunreinigung Disperse Verunreinigung

Unverzüglich entfernen Becken bis ca. 60 m3 Becken grösser als 60 m3

Hygienehilfsparameter prüfen

freies Chlor: > 0.3 mg/l freies Chlor: < 0.3 mg/l Unverzügliche Rinnenumschaltung Unverzügliche Rinnenumschaltung

Redox: > 750 mV (pH 6.8 - 7.3) Redox: < 750 mV (pH 6.8 - 7.3) auf Schmutzwasserkanal auf Schmutzwasserkanal

Redox: > 770 mV (pH 7.3 - 7.6) Redox: < 770 mV (pH 7.3 - 7.6)

Abschaltung der Umwälzung Abschaltung der Umwälzung

Becken für Badebetrieb sperren Becken für Badebetrieb sperren

Keine weiteren Massnahmen Unverzügliche Rinnenumschaltung

auf Schmutzwasserkanal Becken entleeren Becken, Rinne und Vorsiebe auf

Verunreinigungen prüfen und

Abschaltung der Umwälzung Becken reinigen und desinfizieren diese gegebenenfalls beseitigen

Becken für Badebetrieb sperren Filterspülung mit Filterdesinfektion Badewasseraufbereitungsanlage

vornehmen auf Umwälzbetrieb schalten

Becken, Rinne und Vorsiebe auf

Verunreinigungen prüfen und Becken mit Frischwasser auffüllen Filterspülung mit

diese gegebenenfalls beseitigen Filterdesinfektion vornehmen

Becken freigeben, wenn alle 

Quellen: Filterspülung mit Filterdesinfektion Hygienehilfsparameter den Anhebung des freien Chlors im

Positionspapier der Deutschen vornehmen gesetzlichen Vorgaben entsprechen Becken auf 5 mg/l (mind. 4 Stunden)

Gesellschaft für das Badewesen

e. V. und des Bundesfach- Freigabe erst nach mikrobiologischer Freigabe erst nach mikrobiologischer

verbandes öffentliche Bäder e. V. Laborkontrolle Laborkontrolle

Fäkale Beckenwasserverunreinigung


